
 Damit Ihre Tierhalter den Befund selbst abrufen  können, müssen Sie ihm nach der Blutentnahme 
den Auftragsschlüssel der Untersuchung mitgeben. Hierfür stellen wir Ihnen Befundabrufkärtchen 
zur Verfügung, die Sie kostenfrei im  Versandmaterial-Shop finden.  Bitte notieren Sie die 
Auftragsnummer sowie das (ggf. geschätzte) Geburtsdatum auf der Befundabrufkarte.

Wichtig: Im Auftrag muss das Geburtsdatum des Tieres erfasst sein. Dieses benötigen die  
Tierhalter für den Abruf. Bitte legen Sie daher bei geschätztem Alter ein Datum fest, welches  
Sie den Tierhaltern mitteilen (z. B. 01.01.2023).

Befundfreigabe im Portal
Wenn Sie sich im doc.net Portal angemeldet haben, können Sie nach Einsicht des (Teil-)Befundes selbst entscheiden, 
ob dieser dem Tierhalter freigeschaltet werden soll oder nicht.  
Sie haben zwei Möglichkeiten, Befunde für die Tierhalter freizugeben:

 Befundfreigabe an Tierhalter

2

1 Klicken Sie in der 
Befundübersicht mit der 
rechten Maustaste auf  
den gewünschten 
Patienten / Befund und 
anschließend auf den 
Reiter „Patientenfreigabe“.

Öffnen Sie mit Doppelklick 
den gewünschten Befund 
und geben ihn über den 
Button „Patientenfreigabe“ 
für die App frei.
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Wurde der Befund freigegeben?

Sie können sich in der Befundübersicht links einen filter setzen, mit dem Sie 
nicht freigegebene Befunde angezeigt bekommen.

Zusätzlich bekommen Sie in der Befundübersicht eine weitere Spalte 
angezeigt, in der ein F steht, sobald der Befund freigegeben wurde. 

Steht hier ein X bedeutet dies, dass der Befund noch nicht freigegeben wurde. 

für fragen oder Anregungen erreichen Sie uns unter 06132 781-234 oder info@biocontrol.de.

Die Befundfreigabe ist selbstverständlich auch in der doc.net App möglich. 

 � Setzen Sie den Toggle nach 
rechts

 � Bestätigen Sie die freigabe im 
Dialogfenster.

Eine häufige Frage

 � Die Patientenfreigabe ist 
ausgegraut – woran liegt das?

 � Ggf. fehlt das Geburtsdatum 
– dieses ist für die freigabe 
zwingend notwendig. 

 � Die Untersuchungsergebnisse 
liegen noch nicht vor.


